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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1993/06/17 93/09/0076 1

Stammrechtssatz

Nur solche Sachverhaltsänderungen können eine neuerliche Sachentscheidung rechtfertigen, die den

entscheidungswesentlichen Sachverhalt betre7en. In diesem Sinne stellt die vom ersten Antrag abweichende

Entlohnung ebensowenig wie der Hinweis auf Kenntnisse im Ultraschallschweißen (für die beru;iche Tätigkeit als

Recyclingarbeiterin) eine entscheidungswesentliche Neuerung dar.

Schlagworte

Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde Zurückweisung wegen entschiedener

Sache
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